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EV-DOOH: Digitale Werbeflächen an hochwerquentierten Standorten
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Bringen Sie Ihre Botschaft zu den Menschen! Ihre Werbung wird auf 
hochfrequentierten Parkplätzen ausgespielt, an denen das alltägliche 
Leben stattfindet. 

Ihr Spot findet Zugang zu von digitaler Werbung bisher unberührten  
Plätzen und begleitet Menschen auf dem Weg zum Point of Sale. Nutzen 
Sie diese letzten Meter!

WERBUNG GENAU DORT,  
WO DAS LEBEN SPIELT

… EINFACH EV-DOOH! 

Electric Vehicle DOOH steht für eine neue Produktkategorie und verfolgt 
einen ganzheitlichen Marketing Ansatz! Ihre Werbung wird auf einer 
nachhaltigen Schnellladesäule ausgespielt. Dabei wird Strom aus Erneu-
erbaren Energien, wie z. B. PV-Strom verwendet. Grüne Energie für Ihre 
Werbung!

• Genau da, wo viele Menschen sind
• Ihre Werbung direkt am Point of Sale 
• Mix aus regionalem Content und Werbung
• Energiewende mitgestalten: 

Ihr Spot auf klimafreundlichen Schnellladesäulen
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84.887*
WERBEMITTELSICHTUNGEN
PRO WOCHE

*GIM Werbemittelstudie Numbat
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• 2 x Ultra-HD Screens in Hochformat (75 Zoll)  
mit einer Auflösung von 9:16 (2160 x 3840 px) 

• 15 Stunden: Tag/Nacht-Bespielung (Mo. - 
Sa.)*, Sunlight-Readable

• Spotfrequenz und Programmloop:  
300 Mal am Tag / 180 Sekunden Loop /  
10 Sekunden pro Spot

• Ausspielung aller Content-Arten  
(von Stand- bis Bewegtbild) 

• Dynamisches Ausspielen anhand bestimmter 
Kriterien gegen Aufpreis buchbar (z. B. Ihr Spot  

EV-DOOH – NUMBAT – FAKTEN

*Standardlaufzeit – kann an einigen Standorten abweichen
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BUCHUNGSMÖGLICHKEITEN UND REICHWEITEN

STANDORT WMK  
PRO WOCHE* 1 WOCHE 2 WOCHEN 3 WOCHEN MONAT 

Dipperz 16.541* 330,00 € 627,00 € 891,00 € 1.122,00 €

Bad Salzschlirf 4.189* 80,00 € 152,00 € 216,00 € 272,00 €

Fulda,  
Maberzeller Straße 15.853* 320,00 € 608,00 € 864,00 € 1.088,00 €

Schlitz 6.009* 120,00 € 228,00 € 324,00 € 408,00 €

Schlüchtern 22.672* 450,00 € 855,00 € 1.215,00 € 1.530,00 €

Schmalnau 3.870* 80,00 € 152,00 € 216,00 € 272,00 €

Poppenhausen 3.208* 65,00 € 123,50 € 175,50 € 221,00 €

Tann 1.969* 40,00 € 76,00 € 108,00 € 136,00 €

Freiensteinau 2.530* 50,00 € 95,00 € 135,00 € 170,00 €

Petersberg,
Breitunger Straße 8.046* 160,00 € 304,00 € 432,00 € 544,00 €

Netzwerk 84.887* 1.695,00 € 3.220,50 4.576,50 € 5.763,00 €

Preis pro Spot | Alle Preise zzgl. 19% MwSt. | Rabatte wurden beim angegeben Preis bereits abgezogen | Motivwechselgebühr: 25,00 €

5%  
Rabatt 

10%  
Rabatt 

15%  
Rabatt 

Sie 
interessieren sich für einen längeren Zeitraum oder  mehrere Standorte? Sprechen Sie 

uns an!

*Reichweite laut GIM Werbemittelstudie Numbat
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WERBEMITTEL

Vollflächiges, statisches Bild

StandbildGerne übernehmen wir die
Werbemittelerstellung für Sie!
Wir bieten Ihnen nicht nur eine hervorragende Sichtbar-
keit, sondern übernehmen auch gerne die Gestaltung für 
Sie und machen Ihnen damit ein professionelles Auftre-
ten ganz leicht.

Sie möchten die Daten anliefern?
Auch kein Problem!
Unseren Creative-Guidelines sowie die technischen 
Vorraussetzungen finden Sie HIER auf unserer Web-
site. Das Werbemittel senden Sie bitte an numbat@
heldenzeit.marketing. Vollflächiges Video, Länge: 10 Sekunden

Bewegtbild

Vollflächige Animation, Highlight-Effekt,  
Dynamische Layout Elemente,  
Länge: 10 Sekunden

Animation

Hier gehts 
zu den 

Werbemittel- 
templates

150,00 €

200,00 €

nach Aufwand

https://heldenzeit.marketing/creative-guidelines-numbat/
https://heldenzeit.marketing/numbat/#creativetemplates
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1. | Geltungsbereich

1.1 Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 
regeln die Vertragsbeziehungen zwischen der heldenzeit GmbH & 
Co. KG, Frankfurter Straße 8; 36043 Fulda (nachfolgend in Kurzform 
„heldenzeit“ genannt) und ihren Werbeauftraggebern hinsichtlich 
der Vermarktung von Werbezeiten („Werbeaufträge“) im Bereich 
Digital-out-of-Home („DOOH“) und damit verbundene Dienstleistun-
gen. Sie gelten nur, wenn der Werbeauftraggeber Unternehmer (§ 
14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein 
öffentlich- rechtliches Sondervermögen ist.

1.2. Als wesentlicher Vertragsbestandteil gilt zusätzlich zu diesen 
AGB die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuelle Preisliste 
bzw. die aktuellen Preisangaben von heldenzeit.

1.3. Es gelten ausschließlich die AGB von heldenzeit. Insbesondere 
abweichende oder ergänzende Geschäftsbedingungen des Auftrag-
gebers werden nur dann und insoweit einbezogen, als heldenzeit 
ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat.

1.4. Sofern nicht anders vereinbart, gelten die AGB in der zum Zeit-
punkt der Beauftragung gültigen bzw. jedenfalls in der dem Kunden 
zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung als Rahmenvereinbarung 
auch für gleichartige künftige Geschäfte, ohne dass in jedem Einzel-
fall auf sie verwiesen wird.

1.5. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem 
Kunden (einschließlich Nebenabreden, deren Ergänzungen und Än-
derungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AGB. Für den Be-
weis des Inhalts einer Individualvereinbarung ist, vorbehaltlich des 
Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag oder unsere schriftliche 
Bestätigung Voraussetzung.

1.6. Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur 
klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gel-
ten die gesetzlichen Regelungen daher, soweit sie in diesen AGB 
nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen 
werden.

2. | Auftrag und Vertragspartner

2.1. „Werbeauftrag“ im Sinn dieser AGB ist der Vertrag über die Aus-
strahlung von Werbemotiven, Werbespots und sonstigem Content-
Programm („Werbemittel“) auf elektronischen Medien („Schaltung“).

2.2. Jeder Werbeauftrag bezieht sich auf einen vom Auftraggeber 
konkret mit Namen oder Firma bezeichneten Werbungtreibenden 
sowie ein zu bewerbendes Produkt bzw. eine Produktgruppe; der 
Austausch des Werbungtreibenden oder des Produktes durch den 
Auftraggeber nach der Werbebuchung bedarf der Zustimmung von 
heldenzeit in Textform.

2.3. Angebote von heldenzeit sind freibleibend und stehen stets un-
ter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit der angebotenen Werbezeiten.

2.4. Werbeaufträge können mündlich, telefonisch, schriftlich, per 
E-Mail oder Telefax aufgegeben werden. Ein Werbeauftrag kommt 
zustande durch die Buchung durch den Auftraggeber (Angebot) und 
Auftragsbestätigung durch heldenzeit in Textform (Annahme). Die 
Annahme kann auch durch Rechnungsstellung oder Erbringung der 
Leistung erfolgen.

2.5. Änderungen der Vertragsdaten (z. B. Anschrift, Firmierung) 
müssen heldenzeit schnellstmöglich angezeigt werden. Für Ände-
rungen nach Rechnungsstellung fallen zusätzliche Bearbeitungs-
kosten an.

2.6. Ein Werbeauftrag, der ohne die Vorlage der zu verwendenden 
Werbemitteln erteilt wurde, gilt unter dem Vorbehalt als angenom-
men, dass heldenzeit gegen den Inhalt und die Form der Werbemit-
tel keine Einwendungen erhebt.

3. | Schaltzeit

3.1. Die Schaltzeit beginnt mit dem Kalendertag der ersten Aus-
strahlung der Werbung, spätestens jedoch mit dem Tag, an dem die 
Werbung ohne Verzug des Auftraggebers hätte ausgestrahlt wer-
den können, und endet mit dem Ablauf der vereinbarten Schaltung.

4. | Platzierungen, Veröffentlichungsvorbehalt

4.1. Es besteht grundsätzlich kein Anspruch auf eine bestimmte 
Reihenfolge oder ein bestimmtes redaktionelles Umfeld der ge-
schalteten Werbung, es sei denn es liegt eine Bestätigung durch 
heldenzeit in Textform vor.

4.2. Heldenzeit behält sich zudem grundsätzlich vor, Werbeaufträge 
– auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – abzuleh-
nen, wenn

• der Inhalt der Werbung gegen Gesetze oder behördliche Be-
stimmungen verstößt oder

• der Inhalt der Werbung unzumutbar ist (z.B. politische, weltan-
schauliche oder religiös extreme, ausländerfeindliche, gegen 
den guten Geschmack oder die guten Sitten verstoßende Wer-
bung)

• der Inhalt der Werbung den Interessen der Personen/Unter-
nehmen, in deren Einrichtungen die elektronische Werbung 
betrieben wird, zuwiderläuft oder

• Inhalt der Werbung vom Deutschen Werberat in einem Be-
schwerdeverfahren beanstandet wurde oder

• die Veröffentlichung für heldenzeit wegen des Inhalts, der Ge-
staltung, der Herkunft oder der technischen Form unzumutbar 
ist oder

• diese Werbung anderer Personen als des Werbungtreibenden 
(„Dritter“) oder für Dritte enthalten.

4.3. Bei bereits zustande gekommenen Verträgen hat heldenzeit für 
die vorgenannten Fälle ein Rücktrittsrecht vom Vertrag. Entstehen 
im Laufe einer Schaltung wegen des Inhalts, der Herkunft oder der 
Form der Werbung begründete rechtliche oder sittliche Bedenken 
gegen diese Werbung oder erweist sich die Werbung als unverein-
bar mit den Regelungen laut Ziff. 4.2, ist heldenzeit berechtigt, die 
Schaltung unverzüglich zu beenden und den Vertrag ohne Einhal-
tung einer Frist zu kündigen

4.4. Geringfügige zeitliche und dem Auftraggeber zumutbare 
Verschiebungen der Platzierung der Lieferung der Werbemittel 
(beispielsweise aus technischen Gründen oder Gründen, die im 
Programm liegen) verändern den vereinbarten Preis nicht. Eine 
Verschiebung ist geringfügig, wenn sie zu keiner wesentlichen zeit-
lichen Abweichung vom ursprünglich vereinbarten Lieferzeitpunkt 
führt. heldenzeit ist nicht verpflichtet, den Auftraggeber über eine 
geringfügige Verschiebung zu informieren und/oder seine Zustim-
mung einzuholen
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

5. | Werbemitteln

5.1. Für die rechtzeitige Lieferung (spätestens 10 Tage vor Schaltbe-
ginn) und die fehlerfreie Beschaffenheit der Werbemittel ist der Auf-
traggeber verantwortlich. Die Formate und technischen Vorgaben 
für die Erstellung der Werbemittel sind den aktuellen Mediadaten für 
DOOH zu entnehmen. Sofern der Auftraggeber die fertigen Werbe-
mittel nicht rechtzeitig zur Verfügung stellt und sich die Schaltung 
dadurch verzögert bzw. verkürzt, entbindet das den Auftraggeber 
nicht von seiner Zahlungsverpflichtung. Für erkennbar ungeeigne-
te oder beschädigte Werbemittel fordert heldenzeit unverzüglich 
Ersatz an.

5.2. heldenzeit übernimmt auf Wunsch des Auftraggebers auf 
dessen Kosten die Herstellung der Werbemittel bzw. nimmt auf 
Wunsch des Auftraggebers erforderliche Anpassungen auf dessen 
Kosten vor.

5.3. Der Auftraggeber ist für den Inhalt und die rechtliche Zulässig-
keit der von ihm beigestellten Inhalte (Werbemittel, Texte, Fotos, 
Videos, Slogans usw.) allein verantwortlich und garantiert, dass 
etwaige für die Durchführung des Vertrages erforderlichen Nut-
zungsrechte und Zustimmungen Dritter (insbesondere, aber nicht 
ausschließlich, die Zustimmung von Testimonials und anderen ab-
gebildeten Personen) vorliegen, dass die bereitgestellten Inhalte die 
anwendbaren Gesetze sowie Rechte Dritter nicht verletzen. Helden-
zeit ist nicht verpflichtet, die vom Auftraggeber vor- oder freigege-
benen Sachaussagen über Produkte und Leistungen des Auftrag-
gebers auf ihre Richtigkeit zu überprüfen.

5.4. Vom Auftraggeber gelieferte Werbemittel oder Rohdaten für 
die Produktion von Werbemitteln werden nur auf besondere An-
forderung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur Auf-
bewahrung dieser Daten endet drei Monate nach der erstmaligen 
Schaltung des Werbemittels.

6. | Rücktritt vom Vertrag

6.1. heldenzeit und der Werbeauftraggeber sind berechtigt, sofern 
die Parteien nicht Gegenteiliges schriftlich vereinbaren, bis zu 4 Ka-
lenderwochen (28 Kalendertage) vor Beginn der Distribution vom 
Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten

6.2. Bei Stornierung eines fest gebuchten Werbeauftrages nach Ab-
lauf der Frist von 4 Wochen (28 Kalendertage) vor Distribution ver-
pflichtet sich der Auftraggeber, entsprechend der nachstehenden 
Aufschlüsselung, einen Teil des vereinbarten Auftragswertes zu 
zahlen:

• zwischen 28 und 21 Kalendertagen: 50 %
• zwischen 20 und 10 Kalendertagen: 75 %
• weniger als 10 Kalendertage: 100 %
• nach Beginn der Lieferung: 100 %

Auftragsstornierungen sind grundsätzlich in Textform (per Post 
oder E-Mail) an heldenzeit zu übermitteln.

7. | Haftung

7.1. Auf Schadensersatz haftet heldenzeit - gleich aus welchem 
Rechtsgrund - bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Die Haftung 
für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Der Ausschuss und/
oder die Begrenzung der Haftung gelten nicht für Schäden aus Ver-
letzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie bei der 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.

7.2. Gegenüber Kaufleuten ist die Haftung für Sach- und Vermö-
gensschäden bei grober Fahrlässigkeit des einfachen Erfüllungsge-
hilfen auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt. 
Eine Haftung für mittelbare Schäden, insbesondere entgangenen 
Gewinn, ist ausgeschlossen.

7.3. heldenzeit haftet nicht für die Nichtausführung, Verzögerung, 
Unterbrechungen bzw. Beendigung der Schaltung aus Gründen, die 
sie nicht zu vertreten hat (z.B. Streik; höhere Gewalt; Bau-/Abriss-
maßnahmen, die von öffentlichen Einrichtungen durchgeführt oder 
verfügt werden; Ausfälle oder Störungen des Online- und Mobilfunk-
Verkehrs aufgrund innerer oder äußerer Einwirkungen; Programm-
ausfälle infolge technischer Defekte außerhalb des Einflussberei-
ches des Auftragnehmers).

7.4. Bei einer Nichtausführung, Verzögerung, Unterbrechung bzw. 
Beendigung der Schaltung aus Gründen, die heldenzeit zu vertreten 
hat, wird dem Auftraggeber für die ausgefallene Zeit eine Ersatz-
schaltung gewährt. Sofern der Werbezweck durch eine Ersatzschal-
tung nicht mehr erreicht werden kann, wird heldenzeit dem Auf-

traggeber die für die ausgefallene Zeit bereits gezahlte Vergütung 
zurückerstatten. Darüberhinausgehende Ersatzansprüche stehen 
dem Auftraggeber nicht zu. Diese Regelung gilt auch im Fall einer
Beschädigung oder eines Ausfalls von Screens.

7.5. Soweit die Haftung von heldenzeit ausgeschlossen oder be-
schränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung ihrer Ange-
stellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

7.6. Mängelhaftungsansprüche verjähren innerhalb von zwölf Mo-
naten nach Schaltungsbeginn. Offensichtliche Mängel müssen 
gegenüber heldenzeit innerhalb von zwei Wochen nach Erstschal-
tung erklärt werde, sonstige Mängel innerhalb der geltenden Ver-
jährungsfrist.

8. | Preise und Konditionen

8.1. Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, gelten die jeweils 
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Listenpreise von 
heldenzeit.

8.2. Alle Preise verstehen sich zzgl. der zum Zeitpunkt der Leis-
tungserbringung gesetzlich geltenden Umsatzsteuer. Fallen Pro-
duktionskosten oder sonstige Kosten oder Abgaben an, werden 
diese gesondert zu Lasten des Auftraggebers berechnet.

8.3. heldenzeit ist berechtigt, die Preislisten jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunft zu ändern. Für Werbeaufträge gelten die zum Zeit-
punkt der Buchung gültigen Preislisten.

8.4. Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, werden die Ver-
tragsparteien den Inhalt des Auftrags, insbesondere die Preise und 
Konditionen, vertraulich behandeln. Dies gilt nicht, wenn eine Offen-
legung gerichtlich oder behördlich angeordnet wird oder zur gericht-
lichen Durchsetzung eigener Rechte gegen die jeweils andere Ver-
tragspartei erforderlich ist. Heldenzeit ist darüber hinaus berechtigt, 
den Inhalt des Auftrags eingeschalteten Dritten sowie verbundenen 
Unternehmen gemäß §§ 15 ff. Aktiengesetz offenzulegen.
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

9. | Zahlungsfristen und -verzug

9.1 Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen 
Frist fällig und zahlbar, sofern nicht im einzelnen Fall in Textform 
eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. Auch 
im Rahmen laufender Geschäftsbeziehungen ist heldenzeit jedoch 
jederzeit berechtigt, eine Leistung ganz oder teilweise nur gegen 
Vorkasse durchzuführen. Einen entsprechenden Vorbehalt erklären 
wir spätestens mit der Auftragsbestätigung. Etwaige Nachlässe für 
vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste gewährt.

9.2. Mit Ablauf der vorstehenden Zahlungsfrist kommt der Kunde in 
Verzug. Der Preis ist während des Verzugs zum jeweils geltenden 
gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns die 
Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens vor. Der 
Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) ge-
genüber Kaufleuten bleibt unberührt. Heldenzeit kann bei Zahlungs-
verzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Be-
zahlung zurückstellen und für weitere Schaltungen Vorauszahlung
verlangen.

9.3. heldenzeit ist bei Verzug des Auftraggebers mit Zahlungsver-
pflichtungen sowie bei begründeten Zweifeln an der Zahlungsfä-
higkeit des Auftraggebers berechtigt, auch vor und während der 
Laufzeit des Vertrags die (weitere) Durchführung des Vertrags ohne 
Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der 
Vorauszahlung des Entgelts und vom Ausgleich offenstehender 
Rechnungsbeträge abhängig zu machen. Dies gilt auch, wenn sich 
der Auftraggeber gegenüber anderen Unternehmen der Unterneh-
mensgruppe Parzeller in Zahlungsverzug befindet.

9.4. Dem Kunden stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungs-
rechte nur insoweit zu, als seine Forderung rechtskräftig festgestellt, 
unbestritten oder von heldenzeit anerkannt ist. Ein Zurückbehal-
tungsrecht kann der Kunde nur ausüben, soweit sein Gegenan-
spruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht. Bei Mängeln der 
Leistung bleiben die Gegenrechte des Kunden nach § 9 dieser AGB 
unberührt.

10. | Zusammenarbeit mit Agenturen

10.1 Wird ein Direktkunde durch eine Agentur vertreten, so ist 
spätestens bei der Buchung in Textform ausdrücklich darauf hin-
zuweisen, dass die Buchung im Namen und für Rechnung des Di-
rektkunden erfolgen soll. Unterbleibt ein derartiger rechtzeitiger 
Hinweis, gilt der Vertrag als mit Wirkung für und gegen die Agentur 
abgeschlossen, § 164 Abs. 2 BGB. heldenzeit ist berechtigt, von der 
Agentur einen Mandatsnachweis zu verlangen.

10.2. Wechselt ein Agenturkunde während des Abwicklungszeit-
raums eines Abschlusses die Agentur, so geht heldenzeit davon 
aus, dass die ehemalige Agentur der neuen Agentur das Vertrags-
verhältnis mit allen Rechten und Pflichten aus dem Abschluss über-
trägt. Das Einverständnis von heldenzeit liegt in diesem Fall in der 
widerspruchslosen weiteren Abwicklung des Abschlusses mit der 
neuen Agentur.

10.3. Mit Zustandekommen eines Auftrages tritt die auftraggeben-
de Agentur ihren diesbezüglichen Zahlungsanspruch gegen den 
Agenturkunden sicherungshalber an heldenzeit ab, die diese Abtre-
tung annimmt. Heldenzeit ist berechtigt, diese Sicherungsabtretung 
gegenüber dem Agenturkunden offenzulegen, wenn die auftragge-
bende Agentur sich mit der Begleichung der Rechnung von helden-
zeit mindestens dreißig Tage in Verzug befindet.

11. | Abtretungsverbot

Der Kunde darf Ansprüche aus dem Vertrag nur mit vorheriger 
schriftlicher Zustimmung von heldenzeit abtreten und nur, soweit 
die Interessen von heldenzeit hierdurch nicht unzumutbar beein-
trächtigt werden.

12. | Vertraulichkeit und Geheimhaltung

Die Parteien verpflichten sich, alle Informationen, Daten und Unter-
lagen, die sie vom jeweiligen Vertragspartner erhalten, vertraulich 
zu behandeln und – außer im Falle einer behördlichen oder gesetz-
lichen Anordnung – Dritten nicht zugänglich zu machen. Dies gilt 
insbesondere für Verträge, Preislisten und Rabatte. Dritte sind nicht 
konzernrechtlich mit heldenzeit verbundene Unternehmen.

13. | Informationspflicht gem. Verbraucherstreitbelegungsgesetz

heldenzeit ist zur Teilnahme an einem Streitbelegungsverfahren 
vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 36 Abs. 1 
Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) weder bereit noch ver-
pflichtet. Davon unberührt ist die Möglichkeit der Streitbeilegung 
durch eine Verbraucherschlichtungsstelle im Rahmen einer kon-
kreten Streitigkeit bei Zustimmung beider Vertragsparteien (§ 37 
VSBG).

14. | Anwendbares Recht, Gerichtsstand

14.1 Sollte eine Regelung dieser AGB ganz oder teilweise nicht Ver-
tragsbestandteil geworden oder unwirksam sein oder werden, so 
bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam.

14.2. Diese AGB und alle Beziehungen zwischen uns und dem 
Kunden unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss aller internationalen und suprana-
tionalen (Vertrags-) Rechtsordnungen, insbesondere des UN-Kauf-
rechts. Erfüllungsort ist der Sitz von heldenzeit.

14.3. Ist der Kunde Kaufmann i.S.d. Handelsgesetzbuchs, juristi-
sche Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich 
aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden 
Streitigkeiten das für den Sitz von heldenzeit zuständige Gericht. 
Entsprechendes gilt, wenn der Käufer Unternehmer i.S.d. § 14 BGB 
ist. Wir sind jedoch in allen Fällen berechtigt, unsere Ansprüche ge-
gen den Kunden auch am allgemeinen Gerichtsstand des Kunden 
zu erheben.

14.4. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere zur aus-
schließlichen Zuständigkeit, bleiben unberührt.

14.5. Die Europäische Kommission stellt unter http://ec.europa.
eu/consumers/odr/ eine Plattform zur außergerichtlichen Online-
Streitbeilegung (sog. OS-Plattform) bereit.

Fulda, Dezember 2023
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